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Entscheidungsdatum

02.08.2024

Norm

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §24 Abs1

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 24 heute
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2. VwGVG § 24 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2017

4. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2016

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

W276 2287702-1/7E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr. Gert WALLISCH als Einzelrichter über die Beschwerde

von XXXX , geb. XXXX , StA. Syrien, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen

GmbH, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom XXXX , Zl. XXXX , nach

Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr.

Gert WALLISCH als Einzelrichter über die Beschwerde von römisch 40 , geb. römisch 40 , StA. Syrien, vertreten durch

die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH, gegen Spruchpunkt römisch eins. des

Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom römisch 40 , Zl. römisch 40 , nach Durchführung einer

mündlichen Verhandlung zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I.       Verfahrensgang:römisch eins.       Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer (in Folge: Bf) stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Der

Beschwerdeführer (in Folge: Bf) stellte am römisch 40 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.

Bei der Erstbefragung durch Organe des öJentlichen Sicherheitsdienstes am XXXX gab er an, dass er am XXXX , Syrien

geboren worden sei. Er sei Moslem und gehöre der Volksgruppe der Araber an. Er sei verheiratet, habe acht Jahre die

Grundschule besucht und zuletzt keinen Beruf ausgeübt.Bei der Erstbefragung durch Organe des öJentlichen

Sicherheitsdienstes am römisch 40 gab er an, dass er am römisch 40 , Syrien geboren worden sei. Er sei Moslem und

gehöre der Volksgruppe der Araber an. Er sei verheiratet, habe acht Jahre die Grundschule besucht und zuletzt keinen

Beruf ausgeübt.

Er sei wegen dem Krieg geKohen und weil er zum Militärdienst einberufen worden sei. Im Falle der Rückkehr in seine

Heimat habe er Angst um sein Leben.

Am XXXX wurde der Bf von dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesamtes für Fremdenwesen und

Asyl (im Weiteren: belangte Behörde) und in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Arabisch

niederschriftlich einvernommen.Am römisch 40 wurde der Bf von dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des
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Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (im Weiteren: belangte Behörde) und in Anwesenheit eines Dolmetschers

für die Sprache Arabisch niederschriftlich einvernommen.

Zu seinen Fluchtgründen befragt, gab er an, dass er im Jänner geheiratet habe und im Mai der Dorfvorsteher zu ihnen

gekommen sei und gesagt habe, dass er zum Militärdienst einrücken müsse. Deshalb habe er Syrien verlassen.

Nachgefragt, gab er an, dass er den Militärdienst noch nicht abgeleistet habe.

Mit dem im Spruch bezeichneten, angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag des Bf auf

internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) ab, erkannte ihm

den Status des subsidiär Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt II.) und erteilte ihm eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte für ein Jahr (Spruchpunkt III.).Mit dem im Spruch

bezeichneten, angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag des Bf auf internationalen Schutz

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt römisch eins.) ab, erkannte ihm den Status

des subsidiär Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt römisch II.) und erteilte ihm eine befristete Aufenthaltsberechtigung

für subsidiär Schutzberechtigte für ein Jahr (Spruchpunkt römisch III.).

Der Bf erhob gegen Spruchpunkt I. des Bescheids fristgerecht Beschwerde. Er brachte im Wesentlichen vor, dass er aus

dem Dorf XXXX , in der Nähe von Qamishli stamme und den verpKichtenden Wehrdienst für die syrischen Streitkräfte

nicht abgeleistet habe. Der Dorfvorsteher habe ihn einige Zeit nach seiner Hochzeit im Februar 2022 darüber

informiert, dass er im Juni 2022 zum Wehrdienst eingezogen werde. Daher habe er Syrien vor dem Juni 2022 verlassen,

um dem Einzug zum Wehrdienst zu entgehen. Er lehne es aus Gewissensgründen ab, den Wehrdienst in der syrischen

Armee zu leisten. Er wolle sich insbesondere nicht an einem völkerrechtswidrigen Krieg beteiligen. Im Falle der

Rückkehr nach Syrien drohe ihm die Einziehung in die syrischen Streitkräfte bzw. die Bestrafung wegen der

Wehrdienstverweigerung. Zudem müsse er im Falle der Rückkehr nach Syrien auch den Selbstverteidigungsdienst der

kurdischen Selbstverwaltungsgebiete leisten. Jedoch lehne er auch diesen Dienst ab. Auch die

SelbstverteidigungspKicht werde mit Zwang durchgesetzt. Ihm drohe eine Bestrafung wegen seiner Weigerung, sich

den Selbstverteidigungskräften anzuschließen.Der Bf erhob gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheids

fristgerecht Beschwerde. Er brachte im Wesentlichen vor, dass er aus dem Dorf römisch 40 , in der Nähe von Qamishli

stamme und den verpKichtenden Wehrdienst für die syrischen Streitkräfte nicht abgeleistet habe. Der Dorfvorsteher

habe ihn einige Zeit nach seiner Hochzeit im Februar 2022 darüber informiert, dass er im Juni 2022 zum Wehrdienst

eingezogen werde. Daher habe er Syrien vor dem Juni 2022 verlassen, um dem Einzug zum Wehrdienst zu entgehen. Er

lehne es aus Gewissensgründen ab, den Wehrdienst in der syrischen Armee zu leisten. Er wolle sich insbesondere

nicht an einem völkerrechtswidrigen Krieg beteiligen. Im Falle der Rückkehr nach Syrien drohe ihm die Einziehung in

die syrischen Streitkräfte bzw. die Bestrafung wegen der Wehrdienstverweigerung. Zudem müsse er im Falle der

Rückkehr nach Syrien auch den Selbstverteidigungsdienst der kurdischen Selbstverwaltungsgebiete leisten. Jedoch

lehne er auch diesen Dienst ab. Auch die SelbstverteidigungspKicht werde mit Zwang durchgesetzt. Ihm drohe eine

Bestrafung wegen seiner Weigerung, sich den Selbstverteidigungskräften anzuschließen.

Mit Schreiben vom XXXX , eingelangt am XXXX , legte die belangte Behörde die Beschwerde samt den dazugehörigen

Verwaltungsakten dem Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vor.Mit Schreiben vom römisch 40 , eingelangt am

römisch 40 , legte die belangte Behörde die Beschwerde samt den dazugehörigen Verwaltungsakten dem

Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vor.

Das Bundesverwaltungsgericht führte am XXXX eine mündliche Verhandlung durch. Die Verhandlungsschrift wurde der

belangten Behörde am selben Tag zur Kenntnis übermittelt.Das Bundesverwaltungsgericht führte am römisch 40 eine

mündliche Verhandlung durch. Die Verhandlungsschrift wurde der belangten Behörde am selben Tag zur Kenntnis

übermittelt.

II.     Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II.     Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1.       Feststellungen:

1.1.    Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Bf führt die im Spruch angeführten Personalien. Er ist syrischer Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der

Araber an. Er ist sunnitischer Moslem. Seine Muttersprache ist Arabisch. Er ist verheiratet und kinderlos.

Der Bf wurde im Gouvernement Al-Hasaka, im Dorf XXXX (auch XXXX genannt) geboren und wuchs dort gemeinsam mit



seinen Eltern und seinen Geschwistern auf. Der Bf hat bis zu seiner Ausreise aus Syrien, durchgehend im Dorf XXXX ,

gelebt. Der Bf besuchte die Schule bis zur sechsten Klasse. Anschließend arbeitete der Bf in der Landwirtschaft in

Syrien.Der Bf wurde im Gouvernement Al-Hasaka, im Dorf römisch 40 (auch römisch 40 genannt) geboren und wuchs

dort gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern auf. Der Bf hat bis zu seiner Ausreise aus Syrien,

durchgehend im Dorf römisch 40 , gelebt. Der Bf besuchte die Schule bis zur sechsten Klasse. Anschließend arbeitete

der Bf in der Landwirtschaft in Syrien.

Der Vater des Bf, XXXX , 1974 geboren, lebt in XXXX . Die Mutter des Bf, XXXX 1982 geboren, lebt in XXXX . Der Bruder

des Bf, XXXX , ca. 11 Jahre alt, lebt in XXXX . Der Bruder des Bf, XXXX , 1997 geboren, lebt in XXXX . Der Bruder des Bf,

XXXX , 1999 geboren, lebt in XXXX . Der Bruder des Bf, XXXX 2001 geboren, lebt in XXXX . Der Bruder des Bf, XXXX , 2006

geboren, lebt in XXXX . Die Schwester des Bf, XXXX ca. 13 Jahre alt, lebt in XXXX . Die Schwester des Bf, XXXX , 8 Jahre alt,

lebt in XXXX . Die Ehefrau des Bf, XXXX geboren, lebt in XXXX bei ihrer Familie.Der Vater des Bf, römisch 40 , 1974

geboren, lebt in römisch 40 . Die Mutter des Bf, römisch 40 1982 geboren, lebt in römisch 40 . Der Bruder des Bf,

römisch 40 , ca. 11 Jahre alt, lebt in römisch 40 . Der Bruder des Bf, römisch 40 , 1997 geboren, lebt in römisch 40 . Der

Bruder des Bf, römisch 40 , 1999 geboren, lebt in römisch 40 . Der Bruder des Bf, römisch 40 2001 geboren, lebt in

römisch 40 . Der Bruder des Bf, römisch 40 , 2006 geboren, lebt in römisch 40 . Die Schwester des Bf, römisch 40 ca. 13

Jahre alt, lebt in römisch 40 . Die Schwester des Bf, römisch 40 , 8 Jahre alt, lebt in römisch 40 . Die Ehefrau des Bf,

römisch 40 geboren, lebt in römisch 40 bei ihrer Familie.

Das Gouvernement al-Hasaka steht hauptsächlich unter dem EinKuss der kurdischen Streitkräfte. Das syrische Regime

verfügt einzig in den Städten al-Hasaka und Qamishli über Sicherheitsquadrate; außerdem kontrolliert es den

Flughafen der Stadt Qamischli und zwölf am südlichen Stadtrand gelegene Dörfer, die zum regierungstreuen Tay-

Stamm gehören. Entlang der türkisch-syrischen Grenze gibt es Gebiete unter der geteilten Herrschaft sowohl der

kurdischen Milizen, als auch des syrischen Regimes.

Das Gebiet um XXXX und XXXX selbst beOnden sich derzeit unter alleiniger Kontrolle der Kurden. Die syrische

Regierung ist in – der von XXXX ca. 10 km entfernten – Stadt Qamishli sowie in der Stadt Al-Hasaka in sogenannten

„Sicherheitsquadraten“ präsent.Das Gebiet um römisch 40 und römisch 40 selbst beOnden sich derzeit unter alleiniger

Kontrolle der Kurden. Die syrische Regierung ist in – der von römisch 40 ca. 10 km entfernten – Stadt Qamishli sowie in

der Stadt Al-Hasaka in sogenannten „Sicherheitsquadraten“ präsent.

Der Bf hat Kontakt zu seiner Familie.

Der Bf ist in Österreich subsidiär schutzberechtigt.

Der Bf ist gesund.

Der Bf ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten.

1.2.    Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers:

1.2.1. In Syrien besteht ein verpKichtender Wehrdienst für männliche Staatsbürger ab dem Alter von 18 Jahren.

Syrische männliche Staatsangehörige können bis zum Alter von 42 Jahren zum Wehrdienst eingezogen werden.

Der nunmehr 20-jährige Bf beOndet sich im wehrpKichtigen Alter betreJend den gesetzlich vorgesehenen Militärdienst

beim syrischen Regime. Er hat seinen Wehrdienst für das syrische Regime bislang nicht abgeleistet. Er verfügt über ein

Militärbuch und einen Einberufungsbefehl. Der Bf ist zwar grundsätzlich verpKichtet, den Wehrdienst bei der syrischen

Armee abzuleisten, jedoch beOndet sich sein Herkunftsort unter der Kontrolle der Kurden. Im – allein kurdisch

kontrollierten – XXXX kann der Bf von der syrischen Regierung nicht zur Ableistung des Wehrdienstes (zwangs-

)rekrutiert werden. Die syrische Regierung hat im kurdisch kontrollierten XXXX keine ZugriJsmöglichkeit auf den Bf.Der

nunmehr 20-jährige Bf beOndet sich im wehrpKichtigen Alter betreJend den gesetzlich vorgesehenen Militärdienst

beim syrischen Regime. Er hat seinen Wehrdienst für das syrische Regime bislang nicht abgeleistet. Er verfügt über ein

Militärbuch und einen Einberufungsbefehl. Der Bf ist zwar grundsätzlich verpKichtet, den Wehrdienst bei der syrischen

Armee abzuleisten, jedoch beOndet sich sein Herkunftsort unter der Kontrolle der Kurden. Im – allein kurdisch

kontrollierten – römisch 40 kann der Bf von der syrischen Regierung nicht zur Ableistung des Wehrdienstes (zwangs-

)rekrutiert werden. Die syrische Regierung hat im kurdisch kontrollierten römisch 40 keine ZugriJsmöglichkeit auf den

Bf.

1.2.2. In den AANES Gebieten regelt ein Gesetz zur „SelbstverteidigungspKicht“, den verpKichtenden Militärdienst, den



Männer über 18 Jahren im Gebiet der AANES ableisten müssen. Das Gesetz über die „SelbstverteidigungspKicht“ sieht

eine Dauer von zwölf Monaten vor. Aktuell beträgt die Dauer ein Jahr und im Allgemeinen werden die Männer nach

einem Jahr aus dem Dienst entlassen. In Situationen höherer Gewalt kann die Dauer des Wehrdiensts verlängert

werden, was je nach Gebiet entschieden wird. Wehrdienstverweigerer können zudem mit der Ableistung eines

zusätzlichen Wehrdienstmonats bestraft werden. Nach dem abgeleisteten Wehrdienst gehören die Absolventen zur

Reserve und können im Fall „höherer Gewalt“ einberufen werden. Diese Entscheidung trifft der Militärrat des jeweiligen

Gebiets. Derartige Einberufungen waren den vom DIS befragten Quellen nicht bekannt.

Die Selbstverteidigungseinheiten (Hêzên Xweparastinê, HXP) sind eine von den SDF separate Streitkraft, die vom

Demokratischen Rat Syriens (Syrian Democratic Council, SDC) verwaltet wird und über eigene Militärkommandanten

verfügt. Die SDF weisen den HXP allerdings Aufgaben zu und bestimmen, wo diese eingesetzt werden sollen. Die HXP

gelten als Hilfseinheit der SDF. In den HXP dienen WehrpKichtige wie auch Freiwillige, wobei die WehrpKichtigen ein

symbolisches Gehalt erhalten. Die Rekrutierung von Männern und Frauen in die SDF erfolgt dagegen freiwillig.

Die Einsätze der Rekruten im Rahmen der „SelbstverteidigungspKicht“ erfolgen normalerweise in Bereichen wie

Nachschub oder Objektschutz (z.B. Bewachung von Gefängnissen wie auch jenes in al-Hasakah, wo es im Jänner 2022

zu dem Befreiungsversuch des sogenannten Islamischen Staats (IS) mit Kampfhandlungen kam). Eine Versetzung an

die Front erfolgt fallweise auf eigenen Wunsch, ansonsten werden die Rekruten bei KonKiktbedarf an die Front verlegt,

wie z. B. bei den Kämpfen gegen den IS 2016 und 2017 in Raqqa (DIS 6.2022).

Die Aufrufe für die „SelbstverteidigungspKicht“ erfolgen jährlich durch die Medien, wo verkündet wird, welche

Altersgruppe von Männern eingezogen wird. Es gibt keine individuellen Verständigungen an die WehrpKichtigen an

ihrem Wohnsitz. Die WehrpKichtigen erhalten dann beim „Büro für SelbstverteidigungspKicht“ ein Buch, in welchem ihr

Status bezüglich Ableistung des Wehrdiensts dokumentiert wird - z. B. die erfolgte Ableistung oder Ausnahme von der

Ableistung. Es ist das einzige Dokument, das im Zusammenhang mit der SelbstverteidigungspKicht ausgestellt wird.

Das WehrpKichtgesetz von 2014 wird laut verschiedenen Menschenrechtsorganisationen mit Gewalt durchgesetzt.

Berichten zufolge kommt es auch zu Zwangsrekrutierungen von Jungen und Mädchen.

Es kommt zu Überprüfungen von möglichen WehrpKichtigen an Checkpoints und auch zu Ausforschungen. Die

Selbstverwaltung informiert einen sich dem Wehrdienst Entziehenden zweimal bezüglich der EinberufungspKicht

durch ein Schreiben an seinen Wohnsitz, und wenn er sich nicht zur Ableistung einOndet, sucht ihn die „Militärpolizei“

unter seiner Adresse. Die meisten sich der „WehrpKicht“ entziehenden Männer werden jedoch an Checkpoints

ausfindig gemacht.

Die Sanktionen für die Wehrdienstverweigerung ähneln denen im von der Regierung kontrollierten Teil. Laut

verschiedener Menschenrechtsorganisationen wird das „SelbstverteidigungspKichtgesetz“ auch mit Gewalt

durchgesetzt, während der DIS nur davon berichtet, dass WehrpKichtige, welche versuchen, dem Militärdienst zu

entgehen, laut Gesetz durch die Verlängerung der „WehrpKicht“ um einen Monat bestraft würden – zwei Quellen

zufolge auch in Verbindung mit vorhergehender Haft „für eine Zeitspanne“. Dabei soll es sich oft um ein bis zwei

Wochen handeln, um einen Einsatzort für die BetreJenden zu Onden. Ähnliches berichteten ein von ACCORD befragter

Experte, demzufolge alle Wehrdienstverweigerer nach dem Gesetz der SelbstverteidigungspKicht gleichbehandelt

würden. Die kurdischen Sicherheitsbehörden namens Assayish würden den Wohnort der für die Wehrpflicht gesuchten

Personen durchsuchen, an Checkpoints Rekrutierungslisten überprüfen und die Gesuchten verhaften. Nach dem

Gesetz werde jede Person, die dem Dienst fernbleibe, verhaftet und mit einer Verlängerung des Dienstes um einen

Monat bestraft. Die ÖB Damaskus erwähnt auch Haftstrafen zusätzlich zur [Anm.: nicht näher speziOzierten]

Verlängerung des Wehrdiensts. Hingegen dürften die Autonomiebehörden eine Verweigerung nicht als Ausdruck einer

bestimmten politischen Gesinnung sehen. Einem von ACCORD befragten Syrienexperten zufolge hängen die

Konsequenzen für die Wehrdienstverweigerung vom ProOl des WehrpKichtigen ab sowie von der Region, aus der er

stammt. In al-Hasakah beispielsweise könnten Personen im wehrpKichtigen Alter zwangsrekrutiert und zum Dienst

gezwungen werden. Insbesondere bei der Handhabung des Gesetzes zur SelbstverteidigungspKicht gegenüber

Arabern in der AANES gehen die Meinungen der Experten auseinander. Grundsätzlich gilt die PKicht für Araber

gleichermaßen, aber einem Experten zufolge könne die Behandlung je nach Region und ZugriJsmöglichkeit der SDF

variieren und wäre aufgrund der starken Stammespositionen oft weniger harsch als gegenüber Kurden. Ein anderer

Experte wiederum berichtet von Beleidigungen und Gewalt gegenüber arabischen Wehrdienstverweigerern. Eine

Möglichkeit zur Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewissensgründen besteht nicht.



Das Gesetz enthält Bestimmungen, die es Personen, die zur Ableistung der „SelbstverteidigungspKicht“ verpKichtet

sind, ermöglichen, ihren Dienst aufzuschieben oder von der PKicht zu befreien, je nach den individuellen Umständen.

Manche Ausnahmen vom „Wehrdienst“ sind temporär und kostenpKichtig. Frühere Befreiungen für Mitarbeiter des

Gesundheitsbereichs und von NGOs sowie von Lehrern gelten nicht mehr. Es wurden auch mehrere Fälle von

willkürlichen Verhaftungen zum Zwecke der Rekrutierung dokumentiert, obwohl die WehrpKicht aufgrund der

Ausbildung aufgeschoben wurde oder einige Jugendliche aus medizinischen oder anderen Gründen vom Wehrdienst

befreit wurden. Im Ausland (Ausnahme: Türkei und Irak) lebende, unter die „SelbstverteidigungspKicht“ fallende

Männer können gegen eine Befreiungsgebühr für kurzfristige Besuche zurückkehren, ohne den „Wehrdienst“ antreten

zu müssen, wobei zusätzliche Bedingungen eine Rolle spielen, ob dies möglich ist.

Der Bf ist aufgrund seines Alters von 20 Jahren verpKichtet die „SelbstverteidigungspKicht“ in der „Demokratische

Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien“ abzuleisten. Der Bf hat diese „SelbstverteidigungspKicht“ bisher noch nicht

erfüllt und möchte dies auch nicht, da er auch diesen Dienst ablehnt.

Im Falle seiner Rückkehr in die Herkunftsregion ist der 20-jährige Bf im Alter der „SelbstverteidigungspKicht“. Wenn der

Bf bei der Rückkehr in die Herkunftsregion versuchen würde, im Falle seiner Zwangsrekrutierung der

„SelbstverteidigungspKicht“ zu entgehen, könnte er mit der Ableistung eines zusätzlichen Wehrdienstmonats bestraft

werden. Der Versuch, dem Wehrdienst zu entgehen, könnte auch mit einer vorhergehenden Haft im Ausmaß von bis

zu zwei Wochen verbunden sein. Die Möglichkeit zur Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewissensgründen besteht

nicht. Im Falle einer Verweigerung der „SelbstverteidigungspKicht“ wird dem Bf keine politische (oppositionelle)

Gesinnung unterstellt. Der Bf wäre im Falle seiner Zwangsrekrutierung im Rahmen der „SelbstverteidigungspKicht“

normalerweise in Bereichen wie Nachschub oder Objektschutz eingesetzt und wird als Rekrut normalerweise nicht an

der Front eingesetzt. Der Bf ist nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zur Beteiligung an Kampfhandlungen

verpKichtet. Er ist nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer Verlegung an die Front ausgesetzt und muss sich

nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit an der Begehung von Menschenrechtsverletzungen beteiligen.

Im Falle der Rückkehr nach Syrien in die Herkunftsregion, ist der Bf nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer

realen Gefahr der Verfolgung durch die Kurden ausgesetzt. Die „Demokratische Selbstverwaltung für Nord und

Ostsyrien“ ist ein de facto autonomes Gebiet im Nordosten von Syrien. Der Bf wurde niemals von den Kurden im

Hinblick auf die „Selbstverteidigungspflicht“ bzw. zur Zwangsrekrutierung gesucht.

Der Bf war nicht politisch tätig, ist nicht Mitglied einer oppositionellen Gruppierung und auch sonst nicht in das

Blickfeld der syrischen Regierung geraten. Er hat in Syrien keine Straftaten begangen und wurde nie verhaftet.

Dem Bf droht keine Gefahr, wegen der illegalen Ausreise oder der Asylantragstellung in Österreich mit der Anwendung

von physischer und/oder psychischer Gewalt bedroht zu werden.

Dem Bf ist die Einreise in seine Herkunftsregion über den Grenzübergang Semalka (AANES/SDF-Gebiet) möglich, ohne

in Kontakt mit der syrischen Regierung zu geraten, da dieser Grenzübergang nicht vom syrischen Regime gehalten wird

und ihm dort somit keine Verfolgungsgefahr bzw. nicht die Gefahr einer zwangsweisen Rekrutierung zur syrischen

Armee droht.

1.3.    Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu Syrien vom 27.03.2024, Version 11:

[…]

1.3.1. Sicherheitslage

[…]

Nordost-Syrien (Selbstverwaltungsgebiet Nord- und Ostsyrien (Autonomous Administration of North and EastSyria -

AANES) und das Gebiet der SNA (Syrian National Army)

Letzte Änderung 2024-03-08 15:02

Besonders volatil stellt sich laut Einschätzung des deutschen Auswärtigen Amt die Lage im Nordosten Syriens (v. a.

Gebiete unmittelbar um und östlich des Euphrats) dar. Als Reaktion auf einen, von der Türkei der Arbeiterpartei

Kurdistans (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK) zugeschriebenen, Terroranschlag mit mehreren Toten in Istanbul



startete das türkische Militär am 19.11.2022 eine mit Artillerie unterstützte Luftoperation gegen kurdische Ziele u. a. in

Nordsyrien. Bereits zuvor war es immer wieder zu vereinzelten, teils schweren Auseinandersetzungen zwischen

türkischen und Türkei-nahen Einheiten und Einheiten der kurdisch dominierten SDF (Syrian Democratic Forces) sowie

Truppen des Regimes gekommen, welche in Abstimmung mit den SDF nach Nordsyrien verlegt wurden. Als Folge

dieser Auseinandersetzungen, insbesondere auch von seit Sommer 2022 zunehmenden türkischen Drohnenschlägen,

wurden immer wieder auch zivile Todesopfer, darunter Kinder, vermeldet (AA 29.3.2023). Auch waren die SDF

gezwungen, ihren Truppeneinsatz angesichts türkischer Luftschläge und einer potenziellen BodenoJensive

umzustrukturieren. Durch türkische AngriJe auf die zivile Infrastruktur sind auch Bemühungen um die humanitäre

Lage gefährdet (Newlines 7.3.2023). Die AngriJe beschränkten sich bereits im 3. Quartal 2022 nicht mehr nur auf die

Frontlinien, wo die überwiegende Mehrheit der Zusammenstöße und Beschussereignisse stattfanden; im Juli und

August 2022 trafen türkische Drohnen Ziele in den wichtigsten von den SDF kontrollierten städtischen Zentren und

töteten Gegner (und Zivilisten) in Manbij, Kobanê, Tell Abyad, Raqqa, Qamishli, Tell Tamer und Hassakah (CC

3.11.2022). Bereits im Mai 2022 hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdo?an eine vierte türkische Invasion seit

2016 angekündigt (HRW 12.1.2023). Anfang Oktober 2023 begannen die türkischen Streitkräfte wieder mit der

Intensivierung ihrer LuftangriJe auf kurdische Ziele in Syrien, nachdem in Ankara ein Bombenanschlag durch zwei

Angreifer aus Syrien verübt worden war (REU 4.10.2023). Die LuftangriJe, die in den Provinzen Hasakah, Raqqa und

Aleppo durchgeführt wurden, trafen für die Versorgung von Millionen von Menschen wichtige Wasser- und

Elektrizitätsinfrastruktur (HRW 26.10.2023; vgl. AA 2.2.2024).Besonders volatil stellt sich laut Einschätzung des

deutschen Auswärtigen Amt die Lage im Nordosten Syriens (v. a. Gebiete unmittelbar um und östlich des Euphrats)

dar. Als Reaktion auf einen, von der Türkei der Arbeiterpartei Kurdistans (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK)

zugeschriebenen, Terroranschlag mit mehreren Toten in Istanbul startete das türkische Militär am 19.11.2022 eine mit

Artillerie unterstützte Luftoperation gegen kurdische Ziele u. a. in Nordsyrien. Bereits zuvor war es immer wieder zu

vereinzelten, teils schweren Auseinandersetzungen zwischen türkischen und Türkei-nahen Einheiten und Einheiten der

kurdisch dominierten SDF (Syrian Democratic Forces) sowie Truppen des Regimes gekommen, welche in Abstimmung

mit den SDF nach Nordsyrien verlegt wurden. Als Folge dieser Auseinandersetzungen, insbesondere auch von seit

Sommer 2022 zunehmenden türkischen Drohnenschlägen, wurden immer wieder auch zivile Todesopfer, darunter

Kinder, vermeldet (AA 29.3.2023). Auch waren die SDF gezwungen, ihren Truppeneinsatz angesichts türkischer

Luftschläge und einer potenziellen BodenoJensive umzustrukturieren. Durch türkische AngriJe auf die zivile

Infrastruktur sind auch Bemühungen um die humanitäre Lage gefährdet (Newlines 7.3.2023). Die AngriJe

beschränkten sich bereits im 3. Quartal 2022 nicht mehr nur auf die Frontlinien, wo die überwiegende Mehrheit der

Zusammenstöße und Beschussereignisse stattfanden; im Juli und August 2022 trafen türkische Drohnen Ziele in den

wichtigsten von den SDF kontrollierten städtischen Zentren und töteten Gegner (und Zivilisten) in Manbij, Kobanê, Tell

Abyad, Raqqa, Qamishli, Tell Tamer und Hassakah (CC 3.11.2022). Bereits im Mai 2022 hatte der türkische Präsident

Recep Tayyip Erdo?an eine vierte türkische Invasion seit 2016 angekündigt (HRW 12.1.2023). Anfang Oktober 2023

begannen die türkischen Streitkräfte wieder mit der Intensivierung ihrer LuftangriJe auf kurdische Ziele in Syrien,

nachdem in Ankara ein Bombenanschlag durch zwei Angreifer aus Syrien verübt worden war (REU 4.10.2023). Die

LuftangriJe, die in den Provinzen Hasakah, Raqqa und Aleppo durchgeführt wurden, trafen für die Versorgung von

Millionen von Menschen wichtige Wasser- und Elektrizitätsinfrastruktur (HRW 26.10.2023; vergleiche AA 2.2.2024).

Die Türkei unterstellt sowohl den Streitkräften der Volksverteidigungseinheiten (YPG) als auch der Democratic Union

Party (PYD) Nähe zur von der EU als Terrororganisation gelisteten PKK und bezeichnet diese daher ebenfalls als

Terroristen und Gefahr für die nationale Sicherheit der Türkei (AA 29.11.2021).

Der Think Tank Newslines Institute for Strategy and Policy sieht auf der folgenden Karte besonders die Gebiete von Tal

Rifa’at, Manbij und Kobanê als potenzielle Ziele einer türkischen OJensive. Auf der Karte sind auch die Strecken und

Gebiete mit einer Präsenz von Regimeund pro-Regime-Kräften im Selbstverwaltungsgebiet ersichtlich, die sich vor

allem entlang der Frontlinien zu den pro-türkischen Rebellengebieten und entlang der türkisch-syrischen Grenze

entlangziehen. In Tal Rifa’at und an manchen Grenzabschnitten sind sie nicht präsent:

Quelle: Newlines 7.3.2023

Der Rückzug der USA aus den Gebieten östlich des Euphrat im Oktober 2019 ermöglichte es der Türkei, sich in das

Gebiet auszudehnen und ihre Grenze tiefer in Syrien zu verlegen, um eine PuJerzone gegen die SDF zu schaJen



(CMEC 2.10.2020) [Anm.: Siehe hierzu Unterkapitel türkische Militäroperationen in Nordsyrien im Kapitel

Sicherheitslage]. Aufgrund der türkischen Vorstöße sahen sich die SDF dazu gezwungen, mehrere tausend syrische

Regierungstruppen aufzufordern, in dem Gebiet Stellung zu beziehen, um die Türkei abzuschrecken, und den Kampf

auf eine zwischenstaatliche Ebene zu verlagern (ICG 18.11.2021). Regimekräfte sind seither in allen größeren Städten

in Nordostsyrien präsent (AA 29.11.2021). Die Türkei stützte sich bei ihrer MilitäroJensive im Oktober 2019 auch auf

Rebellengruppen, die in der ’Syrian National Army’ (SNA) zusammengefasst sind; seitens dieser Gruppen kam es zu

gewaltsamen ÜbergriJen, insbesondere auf die kurdische Zivilbevölkerung sowie Christen und Jesiden (Ermordungen,

Plünderungen und Vertreibungen). Aufgrund des Einmarsches wuchs die Zahl der intern vertriebenen Menschen im

Nordosten auf über eine halbe Million an (ÖB Damaskus 1.10.2021).

Auf der folgenden Karte sind die militärischen Akteure der Region wie auch militärische und infrastrukturelle

Maßnahmen, welche zur Absicherung der kurdischen „Selbstverwaltung“ (Autonomous Administration of North and

East Syria - AANES) nötig wären, eingezeichnet. Auf dieser Karte ist entlang der gesamten Frontlinie zu pro-türkischen

Gebieten bzw. der türkisch-syrischen Grenze die Präsenz einer Kooperation zwischen SDF, Regime und russischen

Truppen mit Ausnahme entlang des Tigris im äußersten Nordosten verzeichnet:

Quelle: TWI 15.3.2022

Entgegen früheren Ankündigungen bleiben die USA weiterhin militärisch präsent (ÖB Damaskus

1.10.2021; vgl. AA 29.11.2021; JsF 9.9.2022). Am 4.9.2022 errichteten die US-Truppen einen neuen Militärstützpunkt im

Dorf Naqara im Nordosten Syriens, der zu den drei Standorten der US-geführten internationalen Koalition in der

Region Qamishli gehört. Der neue Militärstützpunkt kann dazu beitragen, die verstärkten Aktivitäten Russlands und

Irans in der Region zu überwachen; insbesondere überblickt er direkt den von den russischen Streitkräften

betriebenen LuftwaJenstützpunkt am Flughafen Qamishli. Er ist nur wenige Kilometer von den iranischen

Militärstandorten südlich der Stadt entfernt (JsF 9.9.2022). Hinzukamen wiederholte Luft- bzw. DrohnenangriJe

zwischen den in Nordost-Syrien stationierten US-Truppen und Iran-nahen Milizen (AA 2.2.2024).1.10.2021; vergleiche

AA 29.11.2021; JsF 9.9.2022). Am 4.9.2022 errichteten die US-Truppen einen neuen Militärstützpunkt im Dorf Naqara

im Nordosten Syriens, der zu den drei Standorten der US-geführten internationalen Koalition in der Region Qamishli

gehört. Der neue Militärstützpunkt kann dazu beitragen, die verstärkten Aktivitäten Russlands und Irans in der Region

zu überwachen; insbesondere überblickt er direkt den von den russischen Streitkräften betriebenen

LuftwaJenstützpunkt am Flughafen Qamishli. Er ist nur wenige Kilometer von den iranischen Militärstandorten südlich

der Stadt entfernt (JsF 9.9.2022). Hinzukamen wiederholte Luft- bzw. DrohnenangriJe zwischen den in Nordost-Syrien

stationierten US-Truppen und Iran-nahen Milizen (AA 2.2.2024).

SDF, YPG und YPJ [Anm.: Frauenverteidigungseinheiten] sind nicht nur mit türkischen Streitkräften und verschiedenen

islamistischen Extremistengruppen in der Region zusammengestoßen, sondern gelegentlich auch mit kurdischen

bewaJneten Gruppen, den Streitkräften des Assad Regimes, Rebellen der Freien Syrischen Armee und anderen

Gruppierungen (AN 17.10.2021).

Die kurdisch kontrollierten Gebiete im Nordosten Syriens umfassen auch den größten Teil des Gebiets, das zuvor unter

der Kontrolle des IS in Syrien stand (ICG 11.10.2019; vgl. EUAA 9.2022). Raqqa war de facto die Hauptstadt des IS (PBS

22.2.2022), und die Region gilt als „Hauptschauplatz für den Aufstand des IS“ (ICG 11.10.2019; vgl. EUAA 9.2022).Die

kurdisch kontrollierten Gebiete im Nordosten Syriens umfassen auch den größten Teil des Gebiets, das zuvor unter der

Kontrolle des IS in Syrien stand (ICG 11.10.2019; vergleiche EUAA 9.2022). Raqqa war de facto die Hauptstadt des IS

(PBS 22.2.2022), und die Region gilt als „Hauptschauplatz für den Aufstand des IS“ (ICG 11.10.2019; vergleiche EUAA

9.2022).

Die kurdischenYPG stellen einen wesentlichen Teil der Kämpfer und v. a. der Führungsebene der SDF, welche in

Kooperation mit der internationalen Anti-IS-Koalition militärisch gegen die Terrororganisation IS in Syrien vorgehen (AA

29.11.2021). In Reaktion auf die Reorganisation der Truppen zur Verstärkung der Front gegen die Türkei stellten die

SDF vorübergehend ihre Operationen und andere Sicherheitsmaßnahmen gegen den Islamischen Staat ein. Dies

weckte Befürchtungen bezüglich einer Stärkung des IS in Nordost-Syrien (Newlines 7.3.2023). Die SDF hatten mit

Unterstützung US-amerikanischer Koalitionskräfte allein seit Ende 2021 mehrere Sicherheitsoperationen durchgeführt,

in denen nach eigenen Angaben Hunderte mutmaßliche IS-Angehörige verhaftet und einzelne Führungskader getötet



wurden (AA 2.2.2024).

Der IS führt weiterhin militärische Operationen in der AANES durch. Die SDF reagieren auf die AngriJe mit

routinemäßigen Sicherheitskampagnen, unterstützt durch die Internationale Koalition. Bisher konnten diese die

Aktivitäten des IS und seiner a]liierten Zellen nicht einschränken. SOHR dokumentierte von Anfang 2023 bis

September 2023 121 Operationen durch den IS, wie bewaJnete AngriJe und Explosionen, in den Gebieten der AANES.

Dabei kamen 78 Personen zu Tode, darunter 17 ZivilistInnen und 56 Mitglieder der SDF (SOHR 24.9.2023).

Mit dem AngriJ auf die Sina’a-Haftanstalt in Hassakah in Nordostsyrien im Januar 2022 und den daran anschließenden

mehrtägigen Kampfhandlungen mit insgesamt ca. 470 Todesopfern (ISAngehörige, SDF-Kämpfer, Zivilisten)

demonstrierte der IS propagandawirksam die Fähigkeit, mit entsprechendem Vorlauf praktisch überall im Land auch

komplexe Operationen durchführen zu können (AA 29.3.2023). Bei den meisten Gefangenen handelte es sich um

prominente IS-Anführer (AM 26.1.2022). Unter den insgesamt rund 5.000 Insassen des überfüllten Gefängnisses

befanden sich nach Angaben von Angehörigen jedoch auch Personen, die aufgrund von fadenscheinigen Gründen

festgenommen worden waren, nachdem sie sich der Zwangsrekrutierung durch die SDF widersetzt hatten, was die SDF

jedoch bestritten (AJ 26.1.2022). Die Gefechte dauerten zehn Tage, und amerikanische wie britische Kräfte kämpften

aufseiten der SDF (HRW 12.1.2023). US-Angaben zufolge war der Kampf die größte Konfrontation zwischen den US-

amerikanischen Streitkräften und dem IS, seit die Gruppe 2019 das (vorübergehend) letzte Stück des von ihr

kontrollierten Gebiets in Syrien verloren hatte (NYT 25.1.2022). Vielen Häftlingen gelang die Flucht, während sich

andere im Gefängnis verbarrikadierten und Geiseln nahmen (ANI 26.1.2022). Nach Angaben der Vereinten Nationen

mussten schätzungsweise 45.000 Einwohner von Hassakah aufgrund der Kämpfe aus ihren Häusern Kiehen, und die

SDF riegelte große Teile der Stadt ab (MEE 25.1.2022; vgl. NYT 25.1.2022, EUAA 9.2022). Während der

Kampfhandlungen erfolgten auch andernorts in Nordost-Syrien AngriJe des IS (TWP 24.2.2022). Die geKohenen

Bewohner durften danach zurückkehren (MPF 8.2.2022), wobei Unterkünfte von mehr als 140 Familien scheinbar von

den SDF während der Militäraktionen zerstört worden waren. Mit Berichtszeitpunkt Jänner 2023 waren Human Rights

Watch keine Wiederaufpläne, Ersatzunterkünfte oder Kompensationen für die zerstörten Gebäude bekannt (HRW

12.1.2023).Mit dem AngriJ auf die Sina’a-Haftanstalt in Hassakah in Nordostsyrien im Januar 2022 und den daran

anschließenden mehrtägigen Kampfhandlungen mit insgesamt ca. 470 Todesopfern (ISAngehörige, SDF-Kämpfer,

Zivilisten) demonstrierte der IS propagandawirksam die Fähigkeit, mit entsprechendem Vorlauf praktisch überall im

Land auch komplexe Operationen durchführen zu können (AA 29.3.2023). Bei den meisten Gefangenen handelte es

sich um prominente IS-Anführer (AM 26.1.2022). Unter den insgesamt rund 5.000 Insassen des überfüllten

Gefängnisses befanden sich nach Angaben von Angehörigen jedoch auch Personen, die aufgrund von fadenscheinigen

Gründen festgenommen worden waren, nachdem sie sich der Zwangsrekrutierung durch die SDF widersetzt hatten,

was die SDF jedoch bestritten (AJ 26.1.2022). Die Gefechte dauerten zehn Tage, und amerikanische wie britische Kräfte

kämpften aufseiten der SDF (HRW 12.1.2023). US-Angaben zufolge war der Kampf die größte Konfrontation zwischen

den US-amerikanischen Streitkräften und dem IS, seit die Gruppe 2019 das (vorübergehend) letzte Stück des von ihr

kontrollierten Gebiets in Syrien verloren hatte (NYT 25.1.2022). Vielen Häftlingen gelang die Flucht, während sich

andere im Gefängnis verbarrikadierten und Geiseln nahmen (ANI 26.1.2022). Nach Angaben der Vereinten Nationen

mussten schätzungsweise 45.000 Einwohner von Hassakah aufgrund der Kämpfe aus ihren Häusern Kiehen, und die

SDF riegelte große Teile der Stadt ab (MEE 25.1.2022; vergleiche NYT 25.1.2022, EUAA 9.2022). Während der

Kampfhandlungen erfolgten auch andernorts in Nordost-Syrien AngriJe des IS (TWP 24.2.2022). Die geKohenen

Bewohner durften danach zurückkehren (MPF 8.2.2022), wobei Unterkünfte von mehr als 140 Familien scheinbar von

den SDF während der Militäraktionen zerstört worden waren. Mit Berichtszeitpunkt Jänner 2023 waren Human Rights

Watch keine Wiederaufpläne, Ersatzunterkünfte oder Kompensationen für die zerstörten Gebäude bekannt (HRW

12.1.2023).

Während vorhergehende IS-AngriJe von kurdischen Quellen als unkoordiniert eingestuft wurden, erfolgte die Aktion in

Hassakah durch drei bestens koordinierte IS-Zellen. Die Tendenz geht demnach Richtung seltenerer, aber größerer

und komplexerer AngriJe, während dezentralisierte Zellen häuOge, kleinere Attacken durchführen. Der IS nutzt dabei

besonders die große Not der in Lagern lebenden Binnenvertriebenen im Nordosten Syriens aus, z. B. durch die

Bezahlung kleiner Beträge für Unterstützungsdienste. Der IS ermordete auch einige Personen, welche mit der

Lokalverwaltung zusammenarbeiteten (TWP 24.2.2022). Das Ausüben von koordinierten und ausgeklügelten

Anschlägen in Syrien und im Irak wird von einem Vertreter einer US-basierten Forschungsorganisation als Indiz dafür



gesehen, dass die vermeintlich verstreuten Schläferzellen des IS wieder zu einer ernsthaften Bedrohung werden (NYT

25.1.2022). Trotz der laufenden Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung hat der IS im Nordosten Syriens an Stärke

gewonnen und seine Aktivitäten im Gebiet der SDF intensiviert. Am 28.9.2022 gaben die SDF bekannt, dass sie eines

der größten WaJenverstecke des IS seit Anfang 2019 erobert haben. Sowohl die Größe des Fundes als auch sein

Standort sind ein Beleg für die wachsende Bedrohung, die der IS im Nordosten Syriens darstellt (TWI 12.10.2022). Bei

einem weiteren koordinierten AngriJ des IS auf das Quartier der kurdischen de facto-Polizeikräfte (ISF/Asayish) sowie

auf ein nahegelegenes Gefängnis für IS-Insassen in Raqqa Stadt kamen am 26.12.2022 nach kurdischen Angaben

sechs Sicherheitskräfte und ein Angreifer ums Leben (AA 29.3.2023). Laut dem Bericht des UN-Sicherheitsrats vom Juli

2022 sind einige der Mitgliedstaaten der Meinung, dass der IS seine Ausbildungsaktivitäten, die zuvor eingeschränkt

worden waren, insbesondere in der Wüste Badiya wieder aufgenommen habe (EUAA 9.2022). Im Jahr 2023 haben die

Aktivitäten von Schläferzellen des IS vor allem in der östlichen Wüste zugenommen (CFR 13.2.2024).

Für weitere Informationen über die Aktivitäten des IS in Syrien siehe das Kapitel „Sicherheitslage“.

Die kurdischen Sicherheitskräfte kontrollieren weiterhin knapp 30 Lager mit 11.000 internierten IS-Kämpfern (davon

500 aus Europa) sowie die Lager mit Familienangehörigen; der Großteil davonin al-Hol (ÖB Damaskus 1.10.2021). Nach

einigen Rückführungen und Repatriierungen beläuft sich die Gesamtzahl der Menschen in al-Hol nun auf etwa 53.000,

von denen etwa 11.000 ausländische Staatsangehörige sind (MSF 7.11.2022b), auch aus Österreich (ÖB Damaskus

1.10.2021). Das Ziel des IS ist es, diese zu befreien, aber auch seinen Anhängern zu zeigen, dass man dazu in der Lage

ist, diese Personen herauszuholen (Zenith 11.2.2022). Das Lager war einst dazu gedacht, Zivilisten, die durch den

KonKikt in Syrien und im Irak vertrieben wurden, eine sichere, vorübergehende Unterkunft und humanitäre

Dienstleistungen zu bieten. Der Zweck von al-Hol hat sich jedoch längst gewandelt, und das Lager ist zunehmend zu

einem unsicheren und unhygienischen Freiluftgefängnis geworden, nachdem die Menschen im Dezember 2018 aus

den vom IS kontrollierten Gebieten dorthin gebracht wurden (MSF 7.11.2022b).

65 Prozent der Bewohner von al-Hol sind Kinder, 52 Prozent davon im Alter von unter zwölf Jahren (MSF 19.2.2024),

die täglicher Gewalt und Kriminalität ausgesetzt sind (STC 5.5.2022; vgl. MSF 7.11.2022a). Das Camp ist zusätzlich zu

einem Refugium für den IS geworden, um Mitglieder zu rekrutieren (NBC News 6.10.2022). Am 22.11.2022 schlugen

türkische Raketen in der Nähe des Lagers ein. Das Chaos, das zu den schwierigen humanitären Bedingungen im Lager

hinzukommt, hat zu einem Klima geführt, das die Indoktrination durch den IS begünstigt. Die SDF sahen sich zudem

gezwungen, ihre Kräfte zur Bewachung der IS-Gefangenenlager abzuziehen, um auf die türkische Bedrohung zu

reagieren (AO 3.12.2022).65 Prozent der Bewohner von al-Hol sind Kinder, 52 Prozent davon im Alter von unter zwölf

Jahren (MSF 19.2.2024), die täglicher Gewalt und Kriminalität ausgesetzt sind (STC 5.5.2022; vergleiche MSF

7.11.2022a). Das Camp ist zusätzlich zu einem Refugium für den IS geworden, um Mitglieder zu rekrutieren (NBC News

6.10.2022). Am 22.11.2022 schlugen türkische Raketen in der Nähe des Lagers ein. Das Chaos, das zu den schwierigen

humanitären Bedingungen im Lager hinzukommt, hat zu einem Klima geführt, das die Indoktrination durch den IS

begünstigt. Die SDF sahen sich zudem gezwungen, ihre Kräfte zur Bewachung der IS-Gefangenenlager abzuziehen, um

auf die türkische Bedrohung zu reagieren (AO 3.12.2022).

Türkische AngriJe und eine Finanzkrise destabilisieren den Nordosten Syriens (Zenith 11.2.2022). Die Autonome

Verwaltung von Nord- und Ostsyrien beOndet sich heute in einer zunehmend prekären politischen, wirtschaftlichen

und sicherheitspolitischen Lage (TWI 15.3.2022). Wie in anderen Bereichen üben die dominanten Politiker der YPG, der

mit ihr verbündeten Organisationen im Sicherheitsbereich sowie einKussreiche Geschäftsleute EinKuss auf die

Wirtschaft aus, was verbreiteten Schmuggel zwischen den Kontrollgebieten in Syrien und in den Irak ermöglicht

(Brookings 27.1.2023). Angesichts der sich rapide verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen im Nordosten

Syriens haben die SDF zunehmend drakonische Maßnahmen ergriJen, um gegen abweichende Meinungen im Land

vorzugehen und Proteste zum Schweigen zu bringen, da ihre Autorität von allen Seiten bedroht wird (Etana 30.6.2022).

Nach den Präsidentschaftswahlen im Mai 2021 kam es in verschiedenen Teilen des Gebiets zu Protesten, unter

anderem gegen den niedrigen Lebensstandard und die WehrpKicht der SDF (al-Sharq 27.8.2021) sowie gegen

steigende TreibstoJpreise (AM 30.5.2021). In arabisch besiedelten Gebieten im Gouvernement Hassakah und Manbij

(Gouvernement Aleppo) starben Menschen, nachdem Asayish [Anm: Sicherheitskräfte der kurdischen

Autonomieregion] in die Proteste eingriJen (al-Sharq 27.8.2021; vgl. AM 30.5.2021). Die Türkei verschärft die

wirtschaftliche Lage in AANES absichtlich, indem sie den WasserKuss nach Syrien einschränkt (KF 5.2022). Obwohl es

keine weitverbreiteten Rufe nach einer Rückkehr des Assad-Regimes gibt, verlieren einige Einwohner das Vertrauen,



dass die kurdisch geführte AANES für Sicherheit und Stabilität sorgen kann (TWI 15.3.2022).Türkische AngriJe und eine

Finanzkrise destabilisieren den Nordosten Syriens (Zenith 11.2.2022). Die Autonome Verwaltung von Nord- und

Ostsyrien beOndet sich heute in einer zunehmend prekären politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen

Lage (TWI 15.3.2022). Wie in anderen Bereichen üben die dominanten Politiker der YPG, der mit ihr verbündeten

Organisationen im Sicherheitsbereich sowie einKussreiche Geschäftsleute EinKuss auf die Wirtschaft aus, was

verbreiteten Schmuggel zwischen den Kontrollgebieten in Syrien und in den Irak ermöglicht (Brookings 27.1.2023).

Angesichts der sich rapide verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen im Nordosten Syriens haben die SDF

zunehmend drakonische Maßnahmen ergriJen, um gegen abweichende Meinungen im Land vorzugehen und Proteste

zum Schweigen zu bringen, da ihre Autorität von allen Seiten bedroht wird (Etana 30.6.2022). Nach den

Präsidentschaftswahlen im Mai 2021 kam es in verschiedenen Teilen des Gebiets zu Protesten, unter anderem gegen

den niedrigen Lebensstandard und die WehrpKicht der SDF (al-Sharq 27.8.2021) sowie gegen steigende

TreibstoJpreise (AM 30.5.2021). In arabisch besiedelten Gebieten im Gouvernement Hassakah und Manbij

(Gouvernement Aleppo) starben Menschen, nachdem Asayish [Anm: Sicherheitskräfte der kurdischen

Autonomieregion] in die Proteste eingriJen (al-Sharq 27.8.2021; vergleiche AM 30.5.2021). Die Türkei verschärft die

wirtschaftliche Lage in AANES absichtlich, indem sie den WasserKuss nach Syrien einschränkt (KF 5.2022). Obwohl es

keine weitverbreiteten Rufe nach einer Rückkehr des Assad-Regimes gibt, verlieren einige Einwohner das Vertrauen,

dass die kurdisch geführte AANES für Sicherheit und Stabilität sorgen kann (TWI 15.3.2022).

Im August 2023 brachen gewaltsame KonKikte zwischen den kurdisch geführten SDF und arabischen Stämmen in Deir

ez-Zor aus (AJ 30.8.2023), in dessen Verlauf es den Aufständischen gelungen war, zeitweise die Kontrolle über

Ortschaften entlang des Euphrat zu erlangen. UNOCHA dokumentierte 96 Todesfälle und über 100 Verwundete infolge

der Kampfhandlungen, schätzungsweise 6.500 Familien seien durch die Gewalt vertrieben worden. Nach

Rückerlangung der Gebietskontrolle durch die SDF kam es auch in den folgenden Wochen zu sporadischen Attentaten

auf SDF sowie zu vereinzelten Kampfhandlungen mit Stammeskräften (AA 2.2.2024).

[…]

1.3.2. Die syrischen Streitkräfte - Wehr- und Reservedienst

Letzte Änderung 2024-03-11 06:50

Rechtliche Bestimmungen

Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines Wehrdienstes

verpKichtend (ÖB Damaskus 12.2022). Laut Gesetzesdekret Nr. 30 von 2007 Art. 4 lit b gilt dies vom 1. Januar des

Jahres, in dem das Alter von 18 Jahren erreicht wird, bis zum Überschreiten des Alters von 42 Jahren (PAR 12.5.2007).

Die Dauer des Wehrdienstes beträgt 18 Monate bzw. 21 Monate für jene, die die fünfte Klasse der Grundschule nicht

abgeschlossen haben (PAR 1.6.2011). Polizeidienst wird im Rahmen des Militärdienstes organisiert. Eingezogene

Männer werden entweder dem Milit

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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